
Votations finales 462 21 juin 1985

#ST# Zwölfte Sitzung - Douzième séance

Freitag, 21. Juni 1985, Vormittag
Vendredi 21 juin 1985, matin
8.00h

Vorsitz - Présidence: Herr Kündig

Präsident: Am letzten Mittwoch abend ist in Lachen Herr alt
Ständeratspräsident Dr. Heinrich Oechslin im Alter von 71
Jahren gestorben. Herr Dr. Oechslin gehörte dem Ständerat
von 1959 bis 1975 an. Im letzten Jahr seiner 16jährigen
Ratszugehörigkeit bekleidete der versierte Jurist und
Gerichtspräsident der March das Amt des Ständeratspräsi-
denten. Er übte dieses Amt seiner markanten Persönlichkeit
entsprechend aus. Wenn er in seiner Antrittsrede im Dezem-
ber 1974 erklärte: «Es bleibt Tatsache, dass traditionsbe-
währter Heimatboden sein Volk und seine Geschichte, seine
Politik und seine Diener und Träger formt», so trifft dies
sicher ganz besonders für den Verstorbenen zu. Seine politi-
sche Tätigkeit war geprägt von Traditionsbewusstsein
gepaart mit Individualität.
Ein weiteres Zitat seiner Antrittsrede als Ständeratspräsident
bestätigt dies: «Wenn bis zur Quelle vorgedrungen wird,
bieten sich immer wieder klare Lösungen an. Wer aber bis
zur Quelle vordringt, muss öfters gegen den Strom
schwimmen.»
Nur noch wenige in diesem Rat werden sich an den Schwy-
zer CVP-Politiker erinnern. Zu denen gehöre ich auch
schon.
Im Namen des Ständerates entbiete ich den Angehörigen
des Verstorbenen unsere Anteilnahme. Unser Rat wird an
der morgen stattfindenden Beerdigung durch den Vizepräsi-
denten und den Präsidenten vertreten sein.
Ich bitte Sie, sich zu Ehren des verstorbenen ehemaligen
Präsidenten von den Sitzen zu erheben.

Der Rat erhebt sich zu Ehren des Verstorbenen von den
Sitzen
L'assistance se lève pour honover la mémoire du défunt
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